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[17 . Jh . ? ] A

BERICHT ÜBER EINEN STREITFALL ZWISCHEN SCHWYZ UND ZÜRICH

die 200 . . . [ ?] ^ gebend hier einen solchen Klang von sich , das
in den meisten ohren noch orgellet , und das um so vil mehr , als dabey
verlautet das auff einen falschen Brieff als von dem Mezger Jungen von

Schweiz zu Zürich ein gleiche ja wohl mehrere Sum gefordert worden,
ein solcher spruch ergangen , da doch unangesehen so wichtiger Schmä¬
hungen Contra Religionem et Regionem er kein Heller buss bezahlen müs¬
sen . Fragt sich demnach wan der beschuldigte sich stellen und um gnad

O
bitten werde , ob solche buss auff 50 . . . [ ?] hinab sich erstrecken
möchte ? und er mit diser Summ aus allem kommen könte.

Fridtliebende persohnen meinten dis könte unmassgeblich erforschet
werden , so wurdt man dis nit bewuste Cassierung auch tentieren und

könte dan nach Widerherstellung der alten Harmonie der bewuste tractat
auff etliche Jahr proponiert werden , dis nit hete man mit wenigen Zu¬
thun , das kein difficultet geben wurde . Vorleuffig aber solches jenem

entgegen oder zu . . . [ ?] 3 findt man auss schon angebrachten Ursachen
nit thunlich ” .



1 ) Der Textbeginn fehlt.

Von unbekannter Hand ; vermutlich aus dem Besitz von Beat II . Zurlau¬
ben , gest . 1663 , oder von Beat Jakob I . Zurlauben , gest . 1690.
AH 92 , 204


	[Seite]
	[Seite]

